
Die weltweite 
Vermittlung  
von Praktikanten



Der Praktikant aus dem Ausland
So wie viele deutsche Studiengänge ein Auslandspraktikum vorschreiben, würden gerne auch Studen-
ten ausländischer Universitäten ihr Studien begleitendes Pflichtpraktikum in Deutschland absolvieren. 
Leider haben diese einen wesentlich schlechteren Start, da viele deutsche Unternehmen sich hier ver-
schließen. Der Grund liegt oftmals in der Unwissenheit oder der Angst vor der „Katze im Sack“. Dabei 
bringen gerade diese Studenten meist „frischen Wind“ und neue Kenntnisse mit ins Unternehmen. 

Nicht nur Unternehmen profitieren von diesen Kenntnissen, sondern auch ihre Mitarbeiter. Das Ken-
nenlernenen fremder Kulturen, das Verbessern der Englischkenntnisse und das Fördern des sozialen 
Miteinanders in unserer stetig wachsenden globalen Welt sind nur wenige positive Merkmale.

Gerne würden wir Sie mit dieser kleinen  
	     Broschüre ein wenig gezielter informieren

Das Auswahlverfahren
In vielen Ländern arbeiten wir mit Partneragenturen zusammen, die direkt mit den Universitäten ih-
res Landes kooperieren. Anders als in Deutschland ist es im Ausland meist notwendig, dass sich unsere 
Partner bei den Universitäten vorstellen. Im Anschluss finden Seminare statt, zum einen, um die Stu-
denten zu informieren, zum anderen, um die Eltern zu überzeugen. Erst wenn die Eltern das Vertrauen 
unseres Partners gewonnen haben und dem Programm zustimmen, ist es dem Studenten gestattet, sich 
zur Vermittlung anzumelden. Dieses Prozedere ist notwendig, da unsere Vermittlung für die Studenten 
gebührenpflichtig ist, nicht aber für den Unternehmer.

Anmeldung
Der Student muss unser speziell entwickeltes Anmeldeformular vollständig ausfüllen. Bereits mit diesem 
Formular erhalten wir wichtige Informationen zum Studium, zur Fachrichtung, zu bereits erworbenen 
fachlichen Kenntnissen sowie Softskills. Gemeinsam mit dem Anmeldeformular reicht der Student 
seinen landesüblichen Lebenslauf ein.

Vermittlung
In der Regel übermitteln wir infrage kommenden Unternehmen den Lebenslauf sowie die wichtigen 
Informationen aus unserem Anmeldeformular. Anhand dieser Unterlagen prüfen Unternehmen eine 
Einsatzmöglichkeit des Studenten für den gewünschten Zeitraum. Besteht die Möglichkeit zum Praktikum, 
vereinbaren wir gemeinsam mit dem Unternehmen einen Termin zum Telefoninterview. Dieses findet 
meist über Skype statt. Durch den Einsatz einer Webcam hat der Unternehmer so außerdem die Mög-
lichkeit, sich ein persönliches Bild vom ausgewählten Studenten zu machen.

Nach dem Telefoninterview trifft der Unternehmer seine Entscheidung!
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Beantragung des Einvernehmens der ZAV
Für den Antrag bei der ZAV (Zentrale Auslandsvermittlung) erhalten Sie von uns ein vorgedrucktes 
Dokument sowie einen Vordruck für einen Praktikumsplan. Beides füllen Sie bitte vollständig aus und 
überreichen uns die Unterlagen im Original per Post. Gleichzeitig erhalten wir von der Universität ein 
Original der Immatrikulationsbescheinigung sowie eine Passkopie des Studenten.

Um die Unterlagen gemeinsam bei der ZAV einreichen zu können, benötigen wir zusätzlich eine Vollmacht 
vom Praktikumsunternehmen, welches uns darin erlaubt, das Einvernehmen bei der ZAV einholen zu dürfen.

Sobald alle Unterlagen vollständig vorliegen, können wir das Einvernehmen beantragen. In der Regel 
dauert dieser Vorgang ca. 1 – 2 Wochen.

Das Einvernehmen erhalten wir in 3-facher Ausfertigung: 
- für das Praktikumsunternehmen 
- für den Studenten 
- für die zuständige Ausländerbehörde

Mit der Ausfertigung für die Ausländerbehörde melden wir den Studenten direkt dort an. Der Student 
beantragt mit seiner Ausfertigung sein Visum. Der Visumsantrag dauert ebenfalls ca. 2 Wochen.

Nun kann  
Ihr Praktikant  
mit dem  
Praktikum  
beginnen.

Unser Service
Bevor ein Student nach Deutschland reist, erhält er von uns ein umfangreiches Informationspaket.*

Wir bieten dem Studenten neben der Vermittlung und den damit verbunden Tätigkeiten eine 24 h 
Notrufnummer, Unterkunftsuche, Organisation des Airporttransfers sowie jegliche Hilfestellung während 
des Aufenthaltes an.

Auch Unternehmen stehen wir während des Aufenthaltes ihres Praktikanten jederzeit für Fragen und 
Informationen zur Verfügung.

Rechtliche Hinweise und  
Informationen
Studenten aus dem Ausland benötigen das Ein- 
vernehmen der ZAV (Zentrale Auslandsvermittlung) 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Beschäftigungsverordnung. 
Dieses Einvernehmen entspricht einer Arbeitser-
laubnis für Studenten.

Mindestvergütung

Ausländische Studenten müssen in Deutschland 
eine Mindestvergütung erhalten. Dies ist gesetz-
lich in der Beschäftigungsverordnung geregelt.

Die Mindestvergütung richtet sich nach dem 
aktuellen Bafög-Satz und liegt momentan bei 
monatl. 670 Euro (Stand 06-2011). Mit die-
ser gesetzlichen Vorschrift soll sichergestellt 
werden, dass ausländische Studenten ihren 
Aufenthalt in Deutschland finanzieren können. 
Sie haben jedoch die Möglichkeit die Mindestver-
gütung zu reduzieren, wenn Sie z.B. eine Un-
terkunft zur Verfügung stellen (max. - 200 Euro) 
oder Vollverpflegung anbieten (max. - 210 Euro). 
Auch abzugsfähig wären Monatskarten für öffentl. 
Verkehrsmittel.

Steuern und Sozialabgaben

Lohnsteuer
Studenten, die die Mindestvergütung erhalten, liegen unterhalb der Lohnsteuergrenze.

Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
Grundsätzlich besteht keine Versicherungspflicht für im Ausland immatrikulierte Studierende in der 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Alle Studenten verfügen bei ihrer Einreise 
nach Deutschland über eine private Kranken-, sowie Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Rentenversicherung 
Praktikant/innen, die ein in ihrer Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschriebenes Praktikum absol-
vieren, sind rentenversicherungsfrei.

*u.a. Informationen zur Eröffnung eines Bankkontos, Registrierung beim Einwohnermeldeamt, Vorstellung bei     	
  der Ausländerbehörde, wichtige Informationen zum Land, etc.

Rechtliches ZAV & Service

4 5



Wir würden uns freuen, wenn auch Sie  
	     Praktikantenplätze für unsere Studenten 
   zur Verfügung stellen könnten.

Hierzu füllen Sie bitte nachfolgendes Formular aus oder besuchen unsere Homepage – die Bereitstel-
lung eines Praktikantenplatzes ist auch in unserer Online-Registrierung möglich: www.derpraktikant.eu

Unternehmen

Adresse		

Telefon		

Ansprechpartner

E-Mail / Homepage

Praktikum im Bereich

Dauer des Praktikums

Anforderungen:

Computerkenntnisse

Fachl. Kenntnisse

Weitere Kenntnisse

Wir bestätigen o.g. Praktikumsplatz bis zum Widerruf zur Verfügung zu stellen!

Datum							       Unterschrift

Referenzen Anmeldung

Stadt Willich – Der Bürgermeister

Hotel Hofgut Imsbach John Davis

Uwe Schummer MdB
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Kontakt
Corinna Roosen 
Head office Germany

Der Praktikant 
Unterbruch 71a 
47877 Willich 
Deutschland

Tel. +49 (0) 2154 - 88 70 20 
Fax +49 (0) 2154 - 88 70 21 
www.derpraktikant.eu 
info@derpraktikant.eu

our website in English 
www.global-internships.com 
info@global-internships.com


